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§ 1

Änderung der 
Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung

Die Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverord-
nung wird wie folgt geändert:

1.  Teil 14 erhält folgende Fassung:

„Teil 14

Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende

§ 57

Absonderung für Ein- und Rückreisende; Beobachtung

(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem 
Ausland in die Freie und Hansestadt Hamburg einreisen 
und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von  
14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet nach Absatz 4 
aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich 
nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslich-
keit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und 
sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise 
ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die 
zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutsch-
land eingereist sind. Den in Satz 1 genannten Personen ist 
es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen 
zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind ver-
pflichtet, unverzüglich die zuständige Behörde zu infor-
mieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen nach 
Absatz 1 hinzuweisen. Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Per-
sonen sind ferner verpflichtet, beim Auftreten von Sympto-
men, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der 
dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts 
hinweisen, die zuständige Behörde hierüber unverzüglich 
zu informieren.

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Ab- 
satz 1 Satz 1 erfassten Personen der Beobachtung durch die 
zuständige Behörde.

(4) Risikogebiet im Sinne des Absatz 1 ist ein Staat oder eine 
Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für 
welche zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstufung als Risi-
kogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für Gesund-
heit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat und wird durch das Robert 
Koch-Institut veröffentlicht.

§ 58

Ausnahmen

(1) § 57 Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Personen, die nur zur 
Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland oder in die

Freie und Hansestadt Hamburg einreisen; diese haben das 
Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg auf unmittel-
barem Weg zu verlassen. Die hierfür erforderliche Durch-
reise durch das Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg 
ist hierbei gestattet.

(2) § 57 Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Personen, die über ein 
ärztliches Zeugnis in deutscher oder in englischer Sprache 
verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für 
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 vorhanden sind, und dieses der zuständigen Behörde 
auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Das ärztliche Zeugnis 
nach Satz 1 muss sich auf eine molekularbiologische Tes-
tung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem sonstigen durch das Robert 
Koch-Institut veröffentlichten Staat durchgeführt und 
höchstens 48 Stunden vor Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland vorgenommen worden ist. Das ärztliche Zeug-
nis nach Satz 1 ist für mindestens 14 Tage nach Einreise 
aufzubewahren.

(3) In begründeten Fällen können Befreiungen zugelassen 
werden, sofern dies unter Abwägung aller betroffenen 
Belange vertretbar ist.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur, soweit die dort bezeichne-
ten Personen keine Symptome aufweisen, die auf eine 
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils 
aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen. 
Treten binnen 14 Tagen nach Einreise Symptome auf, die 
auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür 
jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hin-
weisen, haben die Personen nach den Absätzen 2 und 3 un -
verzüglich die zuständige Behörde hierüber zu informieren.

§ 59

Übergangsregelung zur Einreisequarantäne

Personen, die nach §§ 57 und 58 in der am 15. Juni 2020 
geltenden Fassung zur Absonderung verpflichtet waren, 
sind zur Fortsetzung der Absonderung bis zum Ablauf des 
Zeitraums von 14 Tagen nach ihrer Einreise verpflichtet. 
Die Pflicht zur Absonderung entfällt, wenn die Vorausset-
zungen des § 58 Absatz 2 oder Absatz 3 vorliegen.“

2.  § 62 Absatz 1 Nummern 100 bis 102 erhält folgende Fas-
sung:

„100.  entgegen § 58 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz das 
Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg nicht auf 
unmittelbarem Weg verlässt,

101.  entgegen § 58 Absatz 2 Satz 1 das Testergebnis auf 
Verlangen nicht oder nicht rechtzeitig der zuständi-
gen Behörde vorlegt,
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102.  entgegen § 58 Absatz 4 Satz 2 die zuständige Behörde 
nicht oder nicht rechtzeitig informiert,“.

§ 2

Einschränkung von Grundrechten

Durch diese Verordnung werden das Grundrecht der Frei-
heit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) 

und das Grundrecht der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des 
Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 16. Juni 2020 in Kraft.

Hamburg, den 15. Juni 2020.

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz


